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dort: „Die wahre Freiheit besteht a) ın der Möglıchkeıit treier Bewegung des Individu-
ums, der Corporatıon nach seıiıner !] Natur b) 1n Behinderung des Indıyıduums, se1ne
Freiheıit mıfßbrauchen P Nachtheıil Anderer“ bzw. „Nach germanıschem Rechte
1st jeder treije Mann berechtigt, Alles thun, W as seıner innersten Überzeugung nach
thun darf, INnsOowelt nıcht durch wohlerworbene Rechte Anderer und durch die Sr
schichtlichen Rechte der Staatsgewalt beschränkt ISt.  « Gleiches gilt tür die Behauptung:
„Dem weltanschaulichen iındıyiıdualısıerten Freiheitsbegriff des modernen Liberalismus
stellt KettelerHISTORISCHE UND SYSTEMATISCHE ITHEOLOGIE  dort: „Die wahre Freiheit besteht a) in der Möglichkeit freier Bewegung des Individu-  ums, der Corporation nach seiner [!] Natur - b) in Behinderung des Individuums, seine  Freiheit zu mißbrauchen zum Nachtheil Anderer“ bzw. „Nach germanischem Rechte  ist jeder freie Mann berechtigt, Alles zu thun, was er seiner innersten Überzeugung nach  thun darf, insoweit er nicht durch wohlerworbene Rechte Anderer und durch die ge-  schichtlichen Rechte der Staatsgewalt beschränkt ist.“ Gleiches gilt für die Behauptung:  „Dem weltanschaulichen individualisierten Freiheitsbegriff des modernen Liberalismus  stellt Ketteler ... einen persönlichen Freiheitsbegriff entgegen, der auf einen korporati-  ven Freiheitsbegriff hinausläuft“ (310). Dies bezieht sich auf die Zeit des Kulturkamp-  fes. In Wirklichkeit sagt K. auch hier nur, daß die Freiheit nicht ausschließlich eine indi-  viduelle, sondern auch eine korporative Dimension habe und stellt beide gleichwertig  nebeneinander, ohne die eine der anderen unterzuordnen (so 319, noch deutlicher 330:  „Dieser ... Geist der Freiheit, das ist die Freiheit des Individuums, das ist die Freiheit der  Familie, das ist die Freiheit der Korporation, das ist jene Freiheit, die zwar auch aner-  kennt, daß sie geordnet werden muß durch die Gesetze, die aber zur gleichen Zeit die  Staatsgewalt auf das durchaus nöthige Maß beschränken will und daher nicht die Frei-  heit verwechselt mit jener absoluten Staatsgewalt, bei welcher zuletzt Keiner mehr Frei-  heit hat, weil Alle unter derselben Knute stehen“). Wenn es hier einen Gegner gibt, ge-  gen den K. ankämpft, dann ist es nicht der individuelle Freiheitsbegriff, sondern der  Staat als Quelle allen Rechtes. Damit entfällt aber der Hauptgrund, K.s politischem  Denken eine fundamental „vormoderne“ oder „anti-moderne“ Stoßrichtung zu unter-  stellen, was man auch immer von seinen romantisierenden Rückgriffen auf ein idealisier-  tes Mittelalter oder eine „germanische“ Vorzeit halten mag. Ähnliches gilt für sein Be-  kenntnis zur R.fr. Daß hier die Position K.s nicht identisch ist mit der Montalemberts,  sei zugegeben; sie ist weniger universal, weniger auf die historische Gesamtsituation der  Kirche, mehr auf Deutschland bezogen. Aber sie ist doch mehr als ein bloßes Bekennt-  nis zur R.fr. als „Hypothese“ im römischen Sinne; konkret für die deutschen Verhält-  nisse ist die R.fr. nach K., so ganz klar in der Schrift „Deutschland nach dem Krieg von  1866“, nicht nur eine „Möglichkeit“, sondern einzig sinnvolle Basis, auf die die katholi-  sche Kirche sich zur Verteidigung ihrer Rechte und Freiheiten stützen kann.  2. Der Verf. setzt einen univoken Begriff von „Moderne“ voraus, der ihre Ambivalen-  zen und Widersprüche nicht sieht und letztlich dem klassischen Liberalismus verhaftet  bleibt. Infolgedessen vermag er auch keinen Zugang zu der Frage zu gewinnen, mit der  sich jedoch die katholischen K.-Interpreten zumal nach der NS-Zeit immer beschäftig-  ten: ob K.s Kritik an der Staatsomnipotenz bzw. an der neuzeitlichen „Souveränität“  nicht eine hellsichtige Kritik an den Entwicklungslinien war, die zum „totalitären Staat“  führten und ob von da aus nicht viele seiner Vorstellungen (ebenso wie die der Zen-  trumspartei, man denke nur an die „Grundrechtsdebatte“ 1871) eine größere Nähe zum  heutigen demokratischen Rechtsstaat aufweisen als die Vorstellungen zumindest der  Nationalliberalen der Kulturkampfzeit. Was „Moderne“ bedeutet, ist hier zumindest  sehr ambivalent, und ein Historiker sollte die Mehrdeutigkeit und innere Widersprüch-  lichkeit solcher Begriffe zur Kenntnis nehmen. Und d  zu unserem heutigen rechts-  staatlichen Freiheitsbegriff die „korporative Freiheit“, z. B. der Religionsgemeinschaf-  ten, zumindest auch dazu gehört, dazu dürfte ein Blick in das Grundgesetz und alle  Ki:SCHATZS}:  demokratischen Verfassungen genügen.  BurKArD, Domimnix, Häresie und Mythos des 20. Jahrhunderts. Rosenbergs nationalso-  zialistische Weltanschauung vor dem Tribunal der Römischen Inquisition (Römische  Inquisition und Indexkongregation; Band 5). Paderborn {u. a.]; Ferdinand Schöningh  2005. 416 S., ISBN 3-506-77673-8.  Die sowohl durch die neu zugänglichen Vatikanischen Akten wie durch Publikatio-  nen von z. B. Goldhagen (Die katholische Kirche und der Holocaust, 2002) neu aufge-  flammte Debatte über katholische Kirche und Nationalsozialismus war bisher auf die  politisch-kirchenpolitische Ebene fixiert. Abgesehen von Baumgärtner (Weltanschau-  ungskampf im Dritten Reich, 1977) fand die ideologische Ebene der Auseinanderset-  zung kaum Beachtung, wozu sicher die aus späterer Perspektive gewonnene Überzeu-  621eiınen persönlichen Freiheitsbegriff9der autf einen korporatı-
VeCIl Freiheitsbegriff hinausläuft“ Dıies bezieht sıch auf die Zeıt des Kulturkamp-
tes In Wıirklichkeit Sagl auch hier NUT, da{fß die Freiheit nıcht ausschließlich eıne indı-
viduelle, sondern uch eıne korporatıve Dımension habe und stellt beıide gleichwertig
nebeneinander, ohne die eine der anderen unterzuordnen (so 319% och deutlicher 3730
„Dieser Geıist der Freıheıt, das 1st die Freiheit des Indıyıduums, das 1St die Freiheit der
Famiuılıie, das 1St dıe Freiheit der Korporatıion, das 1st jene Freiheıt, die War auch 11CEH-

kennt, da{fß S1e geordnet werden MUu: durch die Gesetze, dl€ ber ZUr gleichen Zeıt dıe
Staatsgewalt auf das durchaus nöthige Ma{iß beschränken will und daher nıcht die Frei-
eıt verwechselt mıiıt jener absoluten Staatsgewalt, be1 welcher zuletzt Keıner mehr Fre1i-
eıt hat, weıl He derselben Knute stehen“). Wenn hier einen Gegner 1bt, gC-
SCH den ankäm ft, ann 1st nıcht der individuelle Freiheitsbegriff, sondern der
Staat als Quelle al Rechtes. Damıt enttällt aber der Hauptgrund, Kıs politischem
Denken ine ftundamental „vormoderne“ der „antı-moderne“ Stoßrichtung 1-

stellen, W as INanll uch ımmer VO seiınen romantisıerenden Rückgriffen autf eın idealisıer-
tes Mittelalter der eıne „germanische“ orzeıt halten INas. Ahnliches gilt tür seın Be-
kenntnıiıs ZUr R {fr. Da 1er die Posıtion Kıs nıcht iıdentisch 1st mit der Montalemberts,
se1 zugegeben; sS1e 1St wenı uniıversal, wenıger auf die historische Gesamtsıtuation der
Kırche, mehr auf Deutsch an bezogen. ber s1e 1St doch mehr als eın bloßes Bekennt-
Nn1Ss ZUr R fr. als „Hypothese“ 1m römischen Sınne; konkret tür dıe deutschen Verhält-
nısse 1st die R.tr. nach K, panz klar 1in der Schritt „Deutschland nach dem Krieg VO

1866°, nıcht NUur eine „Möglichkeıit“, sondern einz1g sinnvolle Basıs, aut die die katholi-
sche Kırche sıch ZUT Verteidigung ıhrer Rechte un:! Freiheiten stutzen kannn

Der Vert. einen unıyoken Begriff VO:  en „Moderne“ VOraus, der iıhre Ambivalen-
Z  } un: Widersprüche nıcht sıeht un:! letztlich dem klassıschen Liberalısmus verhaftet
bleibt. Infolgedessen vermag uch keinen Zugang der Frage gewıinnen, mıiıt der
sıch jedoch die katholischen K.-Interpreten zumal ach der NS-Zeıt immer beschäftig-
te  5 ob Kıs Kritik der Staatsomnıpotenz bzw. der neuzeıtlichen „Souveränıtät“
nıcht eıne hellsichtige Kritik den Entwicklungslinien WAal, die ZU „totalıtären Staat“
ührten un ob VO  - da AaUS nıcht viele seıiner Vorstellungen ebenso w1e die der Zen-
trumspartel, INan denke NUur die „Grundrechtsdebatte“ 1871 eine größere Nähe ZU

heutigen demokratischen Rechtsstaat autweisen als die Vorstellungen zumindest der
Nationalliberalen der Kulturkampftzeit. Was „Moderne“ bedeutet, 1st hier zumiındest
sehr ambivalent, un! eın Hıstoriker sollte dıe Mehrdeuti eıt un! innere Widersprüch-
ichkeit solcher Begriffe ZUT Kenntnıiıs nehmen. Und unserem heutigen rechts-
staatlıchen Freiheitsbegriff die „korporatıve Freiheıit“, der Religionsgemeinschaf-
ten, zumiındest uch Aazu gehört, azu dürfte ein Blick ın das Grundgesetz und alle

Kı SCHATZdemokratischen Verfassungen genugen.

BURKARD, DOMINIK, Häresıe UN Mythos des Jahrhunderts. Rosenbergs nationalso-
zualistische Weltanschauung VOTL dem Tribunal der Römischen Inquisıtion (Römische
Inquıisıtion un! Indexkongregation; and 3 Paderborn {u a Ferdinand Schöningh
2005 416 S ISBN 3-506-77673-8
Die sowohl durch die TICUu zugänglichen Vatikanischen Akten w1ıe durch Publikatio-

Nnen VO Goldhagen Dıie katholische Kırche und der Holocaust, 1E  - aufge-
flammte Debatte über katholische Kıirche un! Nationalsozıalısmus War bisher aut die
politisch-kirchenpolitische Ebene fixiert. Abgesehen VO Baumgartner (Weltanschau-
ungskampf 1im rıtten Reich, fand die ideologische Ebene der Auseinanderset-
ZUNg kaum Beachtung, WOZU sıcher dıe aus spaterer Perspektive ‚WONNCHNC Überzeu-
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gung beitrug, dafß sich bei Rosenberg un:! anderen utoren ohnehin keinen
wissenschaftlich ernstzunehmenden Gegner handelte. Der Rez kann bestätigen, da{ß

1n Seminaren ZU Thema „Kırche und NS“ VO studentischer Seıite VOTLT allem Un-
verständnıis darüber geäußert wurde, da{fß Inan sıch mMi1t eiıner solchen „Spinnerei” über-
haupt ernsthaft auseinandersetzte. Tatsächlich sSeLztie sıch die Kirche „gründlıcher un!
weıtaus ernthafter MIt dem Werk dem „Mythos“ Rosenbergs) auseinander als die Par-
teıspıtze selbst“ (32). Und 1im Blıck auf die damalıge Faszınatıon solcher Thesen BDar S1e
dıes Recht.

Dıie Auseinandersetzung 1n Deutschland ist schon VOTI relı Jahrzehnten 1im uch
Baumgaärtners behandelt worden. Der Autor gyeht, gestutzt aut den Nachlafß Hudals un!
die Akten des Sacrum Officıum, dem inner-vatıkanıschen Rıngen Verurteilung
tionalsozialistischer Bücher und Thesen nach. Hıer Jatfen ‚War viele Lücken; un! sehr
oft geben dıe otfiziellen Akten, die zudem wohl noch lückenhaft sınd, keine Antwort
aut dıe Frage nach dem Verantwortlichen tür Inıtiatıven der auch Blockaden ber
Samıımen mıiıt anderen Quellen, VOI allem den Memoıren Hudals, erg1bt sıch eine Reihe
VO Rückschlüssen der wenı1gstens Wahrscheinlichkeiten.

Das überraschendste un! interessanteste Ergebnis 1St. Der immer wıeder als „Nazı-
Bischof‘ verschriene Titularbischof Aloıs udal, Rektor der Anıma, ist dıe eigentlich
treibende Kratt für die Indizierung VO  - Rosenbergs „Mythos“, die 14  D 1934 be-
kanntgegeben wurde; und nıcht DUr das Er zeichnet uch für fast alle anderen (meıst C1-

tolglosen) Inıtıatıven 1m Offizium verantwortlıch, natıionalsozialstische Thesen und
Bücher verurteilen; 1st „die entscheidende Kraftt .. diıe die Kurıe ımmer wıeder
drängte, sıch VO (weltanschaulichen) Nationalsoz1ialismus deutlich distanzieren“

Zu seınem versuchten und ann VO beiden Seıiten abgelehnten) Brückenschlag
1m Buch „Grundlagen des Nationalsozialismus“ (1936) besteht hıer keıin Wiıderspruch
DZwW., andelt sıch für ıhn Wwe1l Seıten derselben Strategıe: wollte durch
Verurteilung des „linksradıkalen“ Flügels des diesen nach dem Vorbild des ıtalıenı-
schen Faschismus „zähmen“ bzw. einen Klärungsprozeifß 1n ıhm erzwıingen. Es Warlr Iso
die Strategıe „Mıt Hıtler Rosenberg“. Dem dienten uch Indiızıerungen und Pai-
tielle Verurteilungen. In eiınem aufschlußreichen Dokument 1im Nachlafßß Hudals (178
wırd diese Linıie besonders deutlich.

Und eın weıteres interessantes Ergebnis: Rosenberg selbst steht hiıer eigentlich nıcht
1m Mittelpunkt. Seine Indizıerung (zu der selbst kein Gutachten 1M Nachla{f Hudals CI
halten 1st) steht 1mM Zusammenhang der Indiızıerung VO  - Bergmanns „Nationalkirche“;,

der Hudal eın umfangreiches Gutachten heferte (abgedr. In: Anhang Ö, 337-350). FEı-
gentlicher Kern un! Skopus der Verurteilung 1st die Idee einer „deutschen Natıionalkir-
che' W as zeıgt, 1n welchem Ma{fie die römischen Auseinandersetzungen mıiıt den
Ideologien des ts noch 1m Schatten der ekklesiologischen Kontroversen der Ver-

Jahrhundete stehen!
Die Indizierung Rosenbergs sollte reilich nach Hudal 1Ur der Anfang sein. eın wel-

Projekt War eın „Syllabus“ verurteilender nationalsozialistischer Thesen. Das
Projekt scheiterte nNacC. der Deutung des Verf.s), weıl dıe damıt betrauten Jesuiten
Hürth und Rabeneck Hıtlers „Meın Kampf“ das Schufßteld mıt einbeziehen wollten

Jedenfalls wurde das Syllabus-Projekt 1 44 1936 mıt dem Vermerk „dılata
sıne die“ auf Eıs gelegt. Hudal als eigentlıch Verantwortlichen dafür Pacell:
(1881.), worın ıhm der 'ert. olgt (190 Freilich WAar der Ersatz tür diesen nıcht
stande gekommenen „Syllabus“ die Enzyklika „Mıt brennender Sorge” Vo März 1937
Außerdem eıtete der nıcht weitergeführte Syllabus-Entwurf über die Indizierung der
„Geistlehre“ Bergmanns, jetzt aut der Grundlage VO: „Miıt brennender SOrpe s ZU
Dekret der Studienkongregation VO 13  D 1938, welches einıge extireme rassıstische
Thesen verurteilte (  T

Zur geplanten („unterschlagenen“) Antı-Rassısmus-Enzylıka, der 1mM Auftrag
Pıus ME die Jesuiten La Far un! Gundlach Entwürfe ı1eterten und die nach Gund-
ach VOT allem der Versch des Jesuitengenerals Ledöchowski scheiterte) he-
fert der Vert. War keine Quel C jedoch begründete Erwägungen. Fest steht,; da{fßß
Pacellı, Jetzt als Pıus AL angab, VO dem Projekt nıchts wıssen un! be1 edö-
chowsk]ı Intormationen einholen wollte. Daraus selen 1Ur wel Rückschlüsse
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möglıch: Entweder wußfte Pacelli tatsächlich VO nıchts, annn se1 1es eın Zeichen des
Mifßtrauens Pıus A gegenüber ıhm, der ıhn nıcht einweıhte, NUu:  3 einen schärte-
TCIL Konfrontationskurs fahren wollte der verschwieg seıin Wıssen, W as jedoch erst
recht sıgnalısıerte, da{fß hıer nıcht tätıg werden wollte

„Wer der Kurie sorgte dafür, sıch der Heılıge Stuhl edeckt hielt?“ Fuür
Hudal Walr nıemand anderer als Pacellı, dem treilich 1n großen Spannungen
stand. Dem scheint anderseıts gegenüberzustehen, da{fß Pacellı hauptverantwortlich tür
„Mıt brennender Sorge” WATFr. Der Vert. meınt hier, dafß eine Enzyklika, die VO iıhrem
Wesen her eiınen mehr posıtıven Charakter tragt, weniıger Kontrontation bedeutete
als eın eindeutig negatıver „Syllabus“, der, w1e dıe Prizedenztälle VO  - 1864 und 1907
zeıgten, ırreparable Schäden verursachen mufste (244£.) „Miıt brennender Sorge” se1
eher als „Zugeständnis“ Pacellis Pıus 3C werten Was jedenfalls Pacell:ı
kennzeichne, se1l eın letztlich „vorbürgerlicher“ Prımat der Diplomatıee

Letztlich zeichnen sıch 5‘ w1e der Vert. zusammentassend feststellt, reı verschiedene
Rıchtungen 1n der römischen Kurıe ab die Hudals, welche den als (national-kon-
servatıve) politische Bewegung der pOSI1tIV gegenüberstand) VO seıner Weltanschau-
ung trennen un damıt kirchlich zähmen wollte. Es WT eın iıllusorisches Zıiel, ber 1MM-
merhiın als treibende Kraft nıcht O  e posıtıve Bedeutung: „Es W ar Hudal, der das
Sanctum Otfhicıum regelrecht I1  9 sıch mıiıt dem Nationalsoz1ialısmus innerlich 4aUus-

neinanderzusetzen“ die Pıus SC E der radıkalen Ablehnung und uch lehramtlı-
chen Verurteilung des NS; die NIC. NUur gegenüber dem NS, sondern uch gegenüber
dem Kommuniısmus) diplomatische Pacellis.

Im Anhang sınd zunächst Artikel der „Civiılta Cattolica“ un: des „Usservatore Ro-
mano“ über Rosenberg A4UsS dem Jahre 1934 abgedruckt 3— Hıer ware treilich
wünschenswert SCWESCH, nıcht 1Ur die Artikel des „Usservatore Romano“ (nach eıner
zeitgenössischen maschinenschriftlichen Übersetzung), sondern uch die der „Civilta
Cattolica“ dıe 1m Original wohl Unuversıitäten ohnehin leicht einsehbar SIN in
deutscher Fassung liefern, zumal für die Benutzung durch Studierende. Es olgt eıne
Reihe unveröffentlichter Gutachten hauptsächlıch VO Hudal7

Der Wert der Publikation besteht VOT allem darın, da{f S1e die Schlüsselstellung Hudals
1n den Inıtiatıven ZUT Verurteilung der NS-Ideologie deutlich macht und gleichzeıtig
eıne gerechtere Beurteilung un: Einordnung dıeser umstrıttenen Persönlichkeit ermOg-
lıcht. Eınıge kritische Bedenken möchte der Rez ZUr Bewertung der Pacellis und
ebenso der Frage anbringen, ob die Hudalsche Polıitık der Einzelverurteilungen
wirklich der Eıgenart der Herausforderung des gerecht wurde bzw. ob hier nıcht
„Miıt brennender Sorge” die zeitgerechtere Antwort WAaT. Die Darstellung VO Pacelli-
Pıus AT als „Diplomat“, der durch und durch WAafr, 1st zweiıtellos zutrettend. Und
doch 1st bedenken, dafß seıne Kennzeichnung als blockierende Kraft un gröfßter
Hemmschuh beı allen Inıtiatıven den be1 Hudal sehr persönlich bedingt 1sSt
und nıcht unkritisch übernommen werden sollte. Nıcht überzeugen vermag der Vert.
jedenfalls darın, daß „Miıt brennender Sorge“ als grundsätzlich „sanftere“ Antwort 1mM
Vergleich einem „Syllabus“ darstellt. Dıes wWwWar die Enzyklıka ben gerade 1n ıhrer
UÜberarbeitung durch Pacell: nıcht. Zu Recht schreibt der Vert. anderer Stelle, da{ß sıe
erst durch Pacellis Redaktıon die Verwandlung in ‚jene flammende Anklage das
totalitäre Nazıregime“ erfuhr Was die Parte1 VOT allem ın der Enzyklika irrıtıerte
und W as die weıteren Repressivmafsnahmen s1e un! die katholische Kirche über-
haupt provozıerte, ben nıcht die auf Faulhaber zurückgehenden doktrinären
Passagen ber „reinen Gottesglaube, reinen Christusglaube, reinen Kirchenglauben“

CHCHI! die KonkordatspolitiketCt:; sondern die VO Pacell: stammende massıve Anklage ]der Regierung als VO vornhereıin unehrlich und als eiıne Po tiık der systematischen Ver-
drehung, Vernebelung un! Aushöhlung. Sıcher War der Eftekt keıine Verbesserung, SOIM-

ern ıne Verschärfung der Kirchenverfolgung. Es fragt sıch jedoch, ob Pacelli 1im Ernst
Je meınen konnte, mıt eiınem solchen Ton eın Entgegenkommen der Regierung erreichen

können. War nıcht doch das prıimäre jel der Enzyklıka d1e moralısche Stärkung des
katholischen Volkes? Gerade hier stellt sıch die Frage, ob die Hudalsche Taktık des „Syl-
labus bzw. der Einzelverurteilung gleichsam einzelner nationalsozialistischer „Häre-
sıen“, die, hnlich dem Syllabus VO  » 1864, endlosen anschließenden Kontroversen
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Anla{$ geboten hätte, nıcht 1mM Grunde eıne stumpf gewordene Watte WAar und ob nıcht
AaUus diesem Grunde Pacellı diese Linıe nıcht fortsetzen wollte „Mıt brennender SOTSe
das mehr die Gesamtherausforderung annımmt und s1e hne allzu subtile Distinguie-
LUNSCH VO zentral Christlichen her beantwortet, erscheıint hıer uch aus heutiger Sıcht
als „prophetischeres“ Dokument. K3 SCHATZ

KREINER, ÄRMIN, Das wahre Antlıtz (GJottes der Wa IWLV meınen, Wenn Z01Y Ott
SE Freiburg ı. Br. Herder 2006 544 Bn 1SBN-13 978-3-451-28/76-3 ISBN-10 Au
451-28/7/76-5
Der Titel enttäuscht etwaıge christologische der ıkonologische Erwartungen (vgl 15
leiıder Armın reiner legt ıne Strenge analytisch-religionsphilosophische Stu-

die ZU Gottesbegriff VOI, die AUS seiınen Maınzer Vorlesungen erwuchs. Zwölt tort-
schreitende Einzelstudien problematısıeren un! entfalten die Möglichkeit des Redens
VO  - Gaott. Zunächst der strıttıge Gottesbegriff (Kap -  > den nıcht als Namen
versteht (22); 1aber dessen Prädikate enttaltbar se1n mussen (33) Problematisch 1st die
Apophatik unbeschadet mystischer Erfahrung (Kap. FWäre Ott strıikt unbe-
schreibbar der uch jedes Prädikat zusätzlich negierbar, bliebe diese These zumın-
dest paradox; „Unendlıichkeıt“ könne I1UT auf eın Prädikat efrSter Stute bezogen und nıcht
unqualifiziert Ott schlechthın zugeschrieben werden (53) Nıcht-duale Mystik habe
keıin aussagefähiges Erkenntnissubjekt (55—56), rein unvermuittelte mystische Erfahrung
könne nıcht als solche behauptet werden (59) Ohne praädikatıve Bestimmbarkeıt löse
sıch der Begriff (Cottes auf (61); PUrc Apo hatık hingegen musse sıch ber Gott A4UusSs-

schweigen WEenNnn s1e sıch auf Aussagen das Wırken (CGsottes beschränke, Sapc S1e
ennoch über iıhn selbst Aus (70) Gottesrede weıche 1in Analogie, Metapher und Mythos
(Kap F5=109): in Analogıe, die aufgrund gewährter Partızıpatiıon (sottes Vollkom-
menheıt Ahnlichkeiten antführe un! prinzı ell 1n unıyoke ede übersetzbar ware (inso-
tern nn s1e „parasıtär”: 90), in Metap CrIN, die ber (gegen alle „Pan-Metaphorik“)
wıederum wörtliches Verstehen VO  - Ahnlichkeiten ermöglıchten (96),; un! 1im Mythos,
deren Bedeutung wıeder L1UT interpretationsbedürftig bleibe (ott werde nıcht
wirklich beschreibbar; ber uch dıe klassıschen Eınwände, direkte Gottesrede gC-
genständliche ihre „Sache“ (zu Fichte bzw. 1C der hebe iıhre Geheimnishaftigkeit
auf (Kap 111—-145), scheinen 1Ns Leere gehen: Die Beschreibbarkeıit (sottes ımplı-
ziere nıcht seine „Begreitbarkeıt“ der depotenziere iıhn Z Sejenden neben
deren (gegen Tıllıchs Ausschlufß eıner naturalistischen Ontologie: RI uch se1 „Un-
begreifbarkeit“ Gottes nıcht notwendig, se1ın unverfügbares Geheimnis siıchern
(gegen Rahner: 126—128). Eın antıirealistischer Wahrheitsbegriff, der NUur aut relig1öse
Praxıs abhebt, erscheine ‚War pragmatisch verführerisch, da rationale Wahrheitsan-
sprüche und die mıiıt ihnen verbundenen Konflikte unterlaute, bleıbe ber eım dürftigen
(rhetorischen) Verzicht aut wahrheitsfähige Aussagen Zur Entstehung des
Gottesbegriffs (Kap. 147-175) der offenbarungstheologische Rekurs auf göttli-
che Selbst-Definition nıchts AUS, „ WCI1LLL nıcht vorher schon 1n ELTW: klar ISt, W as mıiıt
‚Gott‘ gemeınt 1St 155 Um ekehrt lasse sıch VO den Entstehungsbedingungen her
kein Verdikt den Begriff ormulıeren 58—1 60) „der Offenbarungsbegriff se1 eın
Bestandteıl des Gottesbegriffs nıcht umgekehrt“ (172; vgl. 222). Dessen Geltung
(Kap 177-222) „1N einem pluralıstisch gestimmten ontext“ musse uch auf tra-
ditionsexterne Kriterien rekurrieren, nämlich sowohl die Standards menschlicher ede
beachten (logische Konsıiıstenz und Kohärenz: 186—1 953 als uch explikatıve Funktionen
benennen (Wirklichkeitsverständnis un! Problemlösung durch relig1öse ÖOptionen: 196—
2189; denn das „Zıel einer vollständigen ‚naturalıistischen‘ Erklärung 1St eın Ideal bzw.
ıne Erklärbarkeitsbehauptung“ Di1e pragmatische Abwehr des „Wahren“ durch
das „Rıichtige“ eiınesu Lebens verschiebt das Problem, da letzteres I1UT „1M Oontext
eines bestimmten Gottesverhältnisses“ bestimmen se1 Im Ontext biblisch-
christlich-kirchlicher Tradıtion erhebt die „Maxıme relıg1öser ede VO  — (sott®
(Kap 223-255). Mıt Anselm se1l eiıne dem Gegenstand ANSEMECSSCHLC Vollkommenheit

explizierenSderen Prädikate VO Begriff der vollkommenen Person abge-
leıitet werden und den Kern der Gottesidee betreften3Ott könne
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